
  

G
em

ei
n
d
e 

Le
n
g
en

w
a
n
g
 

E
in

b
ez

ie
h
u
n
g
ss

a
tz

u
n
g
 "
A

lb
is

ri
ed

 W
es

t"
  

Fassung 30.11.2020 

Büro Sieber 
www.buerosieber.de 



 
 Gemeinde Lengenwang    Einbeziehungssatzung "Albisried West" 

Textteil mit 34 Seiten, Fassung vom 30.11.2020 Seite 2 

 Inhaltsverzeichnis 

 Seite 

1 Rechtsgrundlagen 3 

2 Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichenerklärung 4 

3 Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß § 9 Abs. 4 BauGB mit 
Zeichenerklärung 9 

4 Hinweise und Zeichenerklärung 10 

5 Satzung 14 

6 Begründung – Städtebaulicher Teil 16 

7 Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Konzept zur Grünordnung 20 

8 Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil 26 

9 Begründung – Sonstiges 27 

10 Begründung – Auszug aus übergeordneten Planungen 29 

11 Begründung – Bilddokumentation 30 

12 Verfahrensvermerke 32 

 



 
 Gemeinde Lengenwang    Einbeziehungssatzung "Albisried West" 

Textteil mit 34 Seiten, Fassung vom 30.11.2020 Seite 3 

1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 
(BGBI. I S. 1728) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

1.4  Bayerische Bauordnung  (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2019 
(GVBI. S. 408) 

    

1.5  Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2020 (GVBl. 
S. 350) 

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328) 

    

1.7  Bayerisches Naturschutz-
gesetz 

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21.02.2020 (GVBl. S. 34) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zei-
chenerklärung 

    

2.1  GR .... m2 

 

 Maximal zulässige Grundfläche bezogen auf die jeweilige über-
baubare Grundstücksfläche. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 2 
BauNVO; Nr. 2.6. PlanZV; siehe Typenschablone) 

    

2.2  Überschreitung der ma-
ximal zulässigen Grund-
fläche  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur Überschreitung (50 %) 
um weitere 80 % überschritten werden, sofern es sich bei der zu-
letzt genannten Überschreitung ausschließlich um folgende Anla-
gen handelt:   

− nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht vollflächig 
versiegelte Zufahrten 

− Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäudeteile sind im 
Sinne des § 14 BauNVO 

− bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.3  GH .... m 

 

 

 Maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe über natürlichem 
Gelände  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.4  WH .... m 

 

 

 Maximal zulässige Wandhöhe über natürlichem Gelände  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Typenschablonen) 
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2.5  Maßgaben zur Ermitt-
lung der Gebäudehöhe 
(GH und WH) 

 Die Gesamthöhe wird an der höchsten Stelle des Firstes gemessen, 
Wandhöhe an Schnittpunkt. 

Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhen gelten für Gebäudeteile 
des Hauptgebäudes, die für die Abwehr gegen Wetter-Einflüsse er-
forderlich sind (z.B. Dach einschließlich Dachüberstände). Ausge-
nommen sind Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, 
Elektrizität) sowie untergeordnete anderweitige Bauteile (z.B. 
Schornsteine, Antennen etc.). 

Die WH wird am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der 
Dachhaut (außen) gemessen.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.6    Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für Hauptgebäude) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.7  Höchstzulässige Zahl der 
Wohnungen in Wohnge-
bäuden  

 Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden be-
trägt 2.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)  

    

2.8    Private Grünfläche als Ortsrandeingrünung ohne bauliche An-
lagen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.9    Private Grünfläche als Ausgleichsfläche ohne bauliche Anlagen.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.10    Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft; Aus-
gleichsfläche/Ausgleichsmaßnahme;  

Folgende Maßnahmen sind auf der Fläche umzusetzen: 

Private Grünfläche 

Private Grünfläche 
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− Die Streuobstwiese ist durch die Pflanzung von 7 Obsthoch-
stämmen mit einem Mindestabstand von 10 m zu entwickeln. 

− Die Ausgleichsfläche ist durch eine zweischürige Mahd mit Ab-
transport des Mahdguts extensiv und fachgerecht zu pflegen, 
zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. 

− Auf die flächige Ausbringung von Dünger und/oder Pflanzen-
schutzmitteln ist zu verzichten; die gezielte Düngung der ein-
zelnen Obstbäume ist zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 1a Satz 1 
BauGB; Nr. 13.1. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.11    Zu pflanzender Baum, verbindlicher Standort, der innerhalb der 
privaten Grünfläche um bis zu 3,00 m verschiebbar ist; es sind aus-
schließlich Obsthochstämme zu verwenden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 

    

2.12    Zu pflanzender Baum, variabler Standort, der innerhalb der pri-
vaten Grünfläche um bis zu 3,00 m verschiebbar ist; es sind aus-
schließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den pri-
vaten Grundstücken" zu verwenden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 

    

2.13    Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort innerhalb der je-
weiligen privaten Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus 
der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den privaten Grundstücken" zu 
verwenden.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 

2.14  Pflanzungen in den pri-
vaten Grundstücken 

 Es sind standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus der 
unten genannten Pflanzliste zu verwenden. Darüber hinaus gilt:  

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher zuläs-
sig, die nicht in der u. g. Pflanzliste festgesetzt sind, (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 
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− Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, 
die an öffentliche Flächen angrenzen, sind ausschließlich Laub-
gehölze zulässig. 

− Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkran-
kungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuer-
brandverordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, 
zuletzt geändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 
13.12.2007, BGBl. I S. 2930) genannten. 

Pflanzliste: 

   Bäume 1. Wuchsklasse  

   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Edelkastanie Castanea sativa 
   Rotbuche Fagus sylvatica 
   Walnuss Juglans regia 
   Zitterpappel Populus tremula 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Silber-Weide Salix alba 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse  

   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Sal-Weide Salix caprea 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 
   Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Ohr-Weide Salix aurita 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
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   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 
     

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.15    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Einbeziehungs-
satzung "Albisried West" der Gemeinde Lengenwang  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3    Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

3.1  Inkraftsetzung der Ab-
standsflächen 

 Es gelten die Abstandsflächenvorschriften der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO).  

(Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO) 

    

3.2  SD  Satteldach für Hauptgebäude; zwei im Winkel von 180 ° zu ei-
ner senkrechten Achse verdrehte geneigte Dachflächen mit einheit-
licher Dachneigung, die sich in einer gemeinsamen Schnittlinie 
treffen (First), ein geringfügiger, parallel seitlicher Versatz der bei-
den Dachflächen ist zulässig, sofern die gemeinsame Firstlinie da-
bei für die Gesamterscheinung als Satteldach dominant bleibt; so 
genannte Krüppelwalme sind nicht zulässig 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Planzeichnung) 

    

3.3  Dachneigungen für Haupt-
gebäude 

 Dachneigung für Hauptgebäude 22 – 28°. Die Dachneigung ist 
jeweils gegenüber der Horizontalen zu messen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

4.1    Bestehendes Gebäude (Wohngebäude/Wirtschafts- oder Neben-
gebäude) zur Zeit der Planaufstellung (siehe Planzeichnung) 

    

4.2    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

4.3    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

4.4  Artenschutz  Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, die Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten besonders geschützter Arten zu zerstören sowie 
streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeit erheblich zu stören. Um das Eintreten eines Verbots-Tat-
bestandes im Sinne des § 44 BNatSchG zu verhindern, ist daher vor 
dem Abriss von Gebäuden (insbesondere Wirtschaftsgebäuden/ 
Scheunen) sowie vor der Rodung alter Bäume zu prüfen, ob diese 
von besonders geschützten Tieren bewohnt werden. Der Abriss bzw. 
die Rodung sollte im Falle eines Nachweises im Winter-Halbjahr er-
folgen und mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
Ostallgäu abgestimmt werden. 

    

4.5  Baumpflanzung  Bei folgenden Bäumen sollten gegebenenfalls einzuhaltende Vor-
schriften des Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG) beachtet werden: 

Berg-Ahorn, Schwarz-Erle, Grau-Erle, Hänge-Birke, Edelkastanie, 
Rotbuche, Zitterpappel, Stiel-Eiche, Vogel-Kirsche 

    

4.6  Empfehlenswerte 
Obstbaumsorten 

 Bei der Pflanzung von Obstbäumen sollten Hochstämme in regio-
naltypischen Sorten gepflanzt werden. Folgende Sorten sind beson-
ders zu empfehlen (Sorten, die laut Angaben der Landesanstalt für 
Pflanzenschutz gegen Feuerbrand als gering anfällig bzw. relativ 
widerstandsfähig gelten, sind mit einem Stern markiert): 
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Äpfel: Brettacher, Bittenfelder, Bohnapfel*, Gewürzluiken, Glocken-
apfel, Josef Musch, Maunzenapfel, Ontario*, Salemer Klosterapfel, 
Schussentäler, Schwäbischer Rosenapfel, Schweizer Orangen*, 
Teuringer Rambour, Welschisner. 

Birnen: Bayerische Weinbirne*, Kirchensaller Mostbirne*, Metzer 
Bratbirne, Palmischbirne*, Schweizer Wasserbirne*. 

Zwetschgen: Bühler Zwetschge, Hauszwetschge, Lukas Früh-
zwetschge, Schöne aus Löwen, Wangenheims Frühzwetschge, Wa-
genstedter Schnapspflaume. 

    

4.7  Bodenschutz  Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann auf Grund erhöhter 
Stoffgehalte, vor allem in Kombination mit organischer Substanz, 
eingeschränkt sein. Ein Eingriff in die betroffenen Böden sollte des-
halb weitgehend vermieden und, wenn nicht vermeidbar, die tat-
sächlichen Stoffgehalte der betroffenen Böden und deren Verwert-
barkeit vor Umsetzung der Planung abgeklärt werden. Es soll sicher-
gestellt werden, dass eventuell anfallendes geogen belastetes Bo-
denmaterial nicht auf anders- oder unbelastete Böden verlagert 
oder wiederaufgebracht wird und dort die Bodenfunktionen nach-
teilig verändert. Durch das Verschlechterungsverbot ist nach 
§ 12 Abs. 10 BBodSchV in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehal-
ten die Verlagerung von Bodenmaterial nur innerhalb dieser Gebiete 
zulässig. Weitere Anforderungen an das Auf- und Einbringen von 
Bodenmaterial regelt § 12 BBodSchV. Darüber hinaus finden sich 
wichtige Hinweise zur Verwertung von Bodenmaterial in der 
DIN 19731. 

Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren Entsorgung von 
Boden-Aushub zu vermeiden, sollten die Bauherren eine Überprü-
fung durch ein Fachbüro durchführen lassen.  

Nach den Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731 ist vor 
Beginn der baulichen Arbeiten auf der überbaubaren Grundstücks-
fläche der Oberboden abzutragen, getrennt zu lagern und nach Ab-
schluss der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darf nicht durch 
Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überla-
gert werden. Die Bodenmieten sind bei einer Lagerungsdauer von 
mehr als 2 Monaten zu begrünen. Überschüssiges Oberbodenmate-
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rial ist unter Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt am Entste-
hungsort oder ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu 
verwerten. 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen sind so einzurich-
ten, dass ein Befahren von Böden außerhalb der festgesetzten Be-
reiche unterbunden wird. 

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorge-
sehen sind, sollten nicht befahren werden. Innerhalb der festgesetz-
ten Bereiche ist durch eine entsprechende Planung und Organisation 
des Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das unumgängli-
che Maß zu beschränken, um Verdichtungen zu vermeiden. Im Ide-
alfall sollten bereits befestigte bzw. vorbelastete Flächen sowie Flä-
chen, die nach dem Bauabschluss als Weg oder sonstige bauliche 
Anlage vorgesehen sind, eingeplant werden. Hilfestellungen zur Ge-
staltung der temporären Baustelleneinrichtungsflächen sind im Leit-
faden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes 
Boden zu finden. 

In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung des Bodens 
geachtet werden. Um zusätzlich möglichen Verdichtungen vorzu-
beugen, soll das Gelände nur bei trockenen Boden- und Witterungs-
verhältnissen befahren werden. 

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden werden. 

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter im Baugebiet 
verwendet werden. 

    

4.8  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist 
das Auftreten von Bodendenkmälern (z.B. auffällige Bodenverfär-
bungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scher-
ben, Knochen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
(Landratsamt) oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
mitzuteilen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und 
der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter 
der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der 
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Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbei-
ten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhält-
nisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den 
Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegenstände und der 
Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige un-
verändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-
hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Ar-
beiten gestattet. Zu verständigen ist das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, oder die zuständige Un-
tere Denkmalschutzbehörde. 

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschlie-
ßungs-Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikati-
onskabel vorzusehen.  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flä-
chen für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die 
Schächte sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizu-
halten. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-
Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzen-
schutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräu-
sche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. Die von der Landwirtschaft aus-
gehenden ortsüblichen Emissionen (Staub, Lärm, Gerüche, Erschüt-
terungen) sind unvermeidlich und müssen deshalb einschließlich 
des Viehtriebs und des landwirtschaftlichen Verkehrs gemäß 
§ 906 BGB hingenommen werden. Dies betrifft insbesondere die 
Stallhaltung der Tiere einschließlich des Melkens, das Gülleausfüh-
ren zur Ausbringzeit, die Weidehaltung der Tiere, den Viehtrieb, den 
landwirtschaftlichen Verkehr zur Futterernte und Düngerausbrin-
gung sowie das Betreiben eines Fahrsilos in der näheren Umgebung 
und die dabei entstehenden Emissionen. Weitere betriebliche Ent-
wicklungen (Errichtung von Silos, Tierauslauf, Umnutzung von Be-
triebsgebäuden) sind nicht auszuschließen und sind zu tolerieren. 

Unterkellerungen an Gebäuden sollten in Gewässernähe als wasser-
dichte und auftriebsichere Wannen ausgeführt werden. Versicke-
rungsmulden sollten im Abstand von mind. 6,00 m zu unterkellerten 
Gebäuden angelegt werden. 
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5  Satzung  
 

Auf Grund von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBI. I S. 1728), 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2020 (GVBl. S. 350), Art. 6 und Art. 81 
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2019 (GVBI. S. 408), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) 
in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I 
S. 1057) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lengenwang die Einbeziehungssatzung "Albisried West" in öf-
fentlicher Sitzung am 15.12.2020 beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung "Albisried West" ergibt sich aus dessen zeichneri-
schem Teil vom 30.11.2020.  

 
 § 2 Zulässigkeit von Vorhaben 

Die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Einbeziehungssatzung im Teil-
bereich der Fl.-Nrn. 931 richtet sich nach den in der Einbeziehungssatzung getroffenen Festsetzungen und 
örtlichen Bauvorschriften, im Übrigen nach § 34 BauGB.  

 
 § 3 Bestandteile der Satzung  

Die Einbeziehungssatzung "Albisried West" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 30.11.2020. 
Der Einbeziehungssatzung wird die Begründung vom 30.11.2020 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein.  

 
 § 4 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund 
von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen 
bis zu 500.000,- € (Fünfhunderttausend Euro) belegt werden.  

 
 § 5 In-Kraft-Treten 

Die Einbeziehungssatzung "Albisried West" der Gemeinde Lengenwang tritt mit der ortsüblichen Bekanntma-
chung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  
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Lengenwang, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Hr. Schreyer, 1. Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

6.1  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung  

  Die Aufstellung der Einbeziehungssatzung dient der Umsetzung von zwei Wohngebäuden im Orts-
teil "Albisried". 

  Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand von "Albisried", westlich des Hauptortes "Lengenwang" 
und umfasst einen Teilbereich der Fl.-Nr. 931. 

  Das Plangebiet ist derzeit planungsrechtlich als Außenbereichsfläche einzustufen. Geplant ist der 
Bau von zwei Wohngebäuden für die Besitzer des nördlich vom Plangebiet liegenden Hofes. Um 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Wohngebäudes zu schaffen, ist die 
Aufstellung einer Einbeziehungssatzung erforderlich. Das Plangebiet wird dadurch in die im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile einbezogen. 

 

6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich am südlichen Ortsrand von "Albisried", westlich des 
Hauptortes Lengenwang. Im Osten wird das Plangebiet von der "Hauptstraße" begrenzt. Jenseits 
davon sowie im Süden und Westen befinden sich Flächen, die ebenso wie das Plangebiet selbst 
landwirtschaftlich genutzt werden (Grünland). Im Norden wird die Planfläche von einer Hofstelle 
sowie von Wohnbebauung begrenzt. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich folgendes Grundstück mit den Fl.-Nr. 931 (Teilflä-
che). 

 

6.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange  

6.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Darüber hinaus 
sind keine naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

  Das Gelände ist eben. 

 

6.2.2  Erfordernis der Planung 

  Durch die Aufstellung der Einbeziehungssatzung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Umsetzung von zwei Wohngebäuden geschaffen werden. Der Gemeinde Lengenwang liegt 
eine konkrete Aussage des Eigentümers dieses Grundstückes für diesen Bereich vor. 
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Der zu beplanende Bereich ist planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen. Der Ortsteil "Albi-
sried" kann planungsrechtlich nach § 34 BauGB beurteilt werden. Ohne die Aufstellung der Satzung 
ist es der Gemeinde nicht möglich der konkreten Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken gerecht 
zu werden. In der Gemeinde gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige 
Nachverdichtungspotenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrundstücken de-
cken könnten. Das zu überplanende Grundstück stellt sich als eine funktional bereits durch den 
angrenzenden Innenbereich geprägte Fläche dar, die einbezogen werden kann. Hierfür sprechen 
ebenfalls die räumliche Nähe zum nördlich liegenden Gebäude Nr. 7 und dem östlich liegenden 
Gebäude Nr. 9 sowie die bereits vorhandene Erschließungsstraße (Gemeindeverbindungsstraße). 
Somit sind die Voraussetzungen für eine sinn- und maßvolle Einbeziehung von Flächen in den 
Bereich nach § 34 BauGB gegeben. Der Entwicklung bandartiger Siedlungsstrukturen wird durch 
die Festsetzung einer privaten Grünfläche als abschließende Zensur entgegengewirkt. 

 

6.2.3  Übergeordnete Planungen 

  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 
Landesentwicklungsprogramms Bayern 2018 (LEP) sowie des Regionalplans Region Allgäu. 

  Die Gemeinde Lengenwang verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit integrier-
tem Landschaftsplan (Fassung vom 12.06.2006). Die überplanten Flächen werden hierin als "Flä-
che für die Landwirtschaft" dargestellt. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht erfor-
derlich, da es sich um eine Satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB handelt. 

  Innerhalb des Geltungsbereiches der Einbeziehungssatzung befinden sich keine Denkmäler im 
Sinne des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG).  

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
6.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist die Einbeziehung einer im Ortsteil "Albisried", westlich des 
Hauptortes "Lengenwang" gelegene Außenbereichsfläche in den Innenbereich zur Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung von zwei Wohnhäusern. 

  Für das geplante Gebiet soll erreicht werden, dass die geplante bzw. mögliche Nutzung innerhalb 
des zu überplanenden Bereiches sich in die Umgebungsbebauung einfügt. Durch die Wahl des 
Planungs-Instruments "Einbeziehungssatzung" soll im Ortsteil "Albisried" zusätzliches Baurecht ge-
schaffen werden, um der konkreten Anfrage der ortsansässigen Bevölkerung gerecht zu werden. 
Die Erschließung erfolgt über die "Hauptstraße". 
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  Von der beschränkten Möglichkeit, einzelne Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 BauGB 
im Rahmen einer Einbeziehungssatzung zu treffen wird Gebrauch gemacht. 

  Der redaktionelle Aufbau der Einbeziehungssatzung leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrund-
lagen ab.  

 
6.2.5  Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen  

  Die Gemeinde Lengenwang ist im Rahmen der Planung zu dem Schluss gekommen, dass die Not-
wendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB 
gegeben ist, weil auf Grund der Nutzung als Wohnbaufläche und der damit verbundenen Anforde-
rungen an die Größe und Lage der Fläche, innerörtliche Brachflächen und Nachverdichtungspoten-
ziale regelmäßig nicht in Frage kommen. 

 
6.2.6  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Die Festsetzungen schaffen Vorgaben für die Bebauung und orientieren sich an den vorhandenen 
Gebäuden im Ort und dem landschaftstypischen Erscheinungsbild des Ostallgäus. 

  Durch die Festsetzung einer zulässigen Grundfläche wird eine von der Grundstücksgröße unabhän-
gige Zielvorgabe getroffen. Der Wert der zulässigen Grundfläche orientiert sich an den Ausmaßen 
der umgebenden Bebauung. 

  Die Festsetzung einer Wand- und Gesamt-Gebäudehöhe über natürlichem Gelände schafft einen 
verbindlichen Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Bei Hanglage 
gilt der Mittelwert des natürlichen Geländes über die gesamte Fläche als Grundlage für die Wand- 
und Gesamt-Gebäudehöhen. 

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (zulässige Grundfläche) geringfügig hinausge-
hen. Dadurch entsteht für die Bauherrschaft eine geringe Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der 
Gebäude im Grundstück. Dies ist notwendig, um die Lage des Gebäudes auf dem Grundstück städ-
tebaulich steuern zu können. 

  Die Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Auf Grund der Kleinräumigkeit des Baugebietes und dem dörflichen Cha-
rakter des Ortsteils wäre bei einer zu starken Bewohnerdichte mit einer Fehlentwicklung zu rechnen.    

  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch entsteht 
ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der Anreiz 
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verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des Erdge-
schoß-Fußbodens zu wählen. Durch die o.g. Fixierung auf Wand- und Gesamt-Gebäudehöhen blei-
ben Fehlentwicklungen ausgeschlossen.  

 
6.2.7  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Der zu überplanende Bereich ist über die angrenzende Gemeindeverbindungsstraße an das örtliche 
und überörtliche Verkehrsnetz angebunden. 

 
6.2.8  Wasserwirtschaft 

  Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch den Anschluss an die gemeindliche Kläranlage.  

  Das Baugebiet wird an die gemeindliche Wasserversorgung angeschlossen. Dadurch ist eine ein-
wandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet.  

  Auf Grund der Aufschlüsse und Erfahrungen aus der unmittelbaren Umgebung des überplanten 
Bereiches im Rahmen von Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit kann davon ausgegangen werden, 
dass keine ungewöhnlichen Grundwasserverhältnisse vorliegen.  

 
6.2.9  Geologie  

  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen und 
ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet wer-
den. 
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7  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

7.1  Umweltprüfung bei Einbeziehungssatzungen gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nrn.  3 BauGB 

7.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist auf der 
Grundlage des § 34 Abs. 5 Nr. 3 BauGB nicht erforderlich. Es handelt sich um eine Einbeziehungs-
satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB. 

   

7.2  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  

7.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Albisried, westlich des Hauptortes Lengen-
wang. Im Osten wird das Plangebiet von der "Hauptstraße" begrenzt. Jenseits davon sowie im 
Süden und Westen befinden sich Flächen, die ebenso wie das Plangebiet selbst landwirtschaftlich 
genutzt werden (Grünland). Im Norden wird die Planfläche von einer Hofstelle sowie von Wohnbe-
bauung begrenzt. 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Bei der überplanten Fläche handelt es sich derzeit um intensiv ge-
nutztes Grünland am Ortsrand von Albisried. Gehölze kommen auf der Fläche nicht vor. Arten-
schutzrechtlich relevante Arten sind im Plangebiet nicht nachgewiesen und auch nicht zu erwarten, 
da die intensiv genutzte Wiese nutzungsbedingt in Bezug auf die Flora eher artenarm ist (schnitt-
verträgliche Arten des Wirtschaftsgrünlands). 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Das nächstgelegene gem. § 30 
BNatSchG kartierte Biotop "Streuwiesen 'auf den Steinbrüchen' N Albisried" (Nr. 8229-0159-004) 
liegt etwa 600 m nördlich des Plangebietes. Weitere Schutzgebiete oder Biotope liegen nicht in 
räumlicher Nähe. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das Plangebiet gehört 
geologisch betrachtet zu den Schmelzwasserschottern der Spätwurmeiszeit (Spätglazialterrasse). 
Aus kiesführenden Lehm hat sich fast ausschließlich Braunerde und Parabraunerde entwickelt. Ge-
mäß der Reichsbodenschätzung handelt es sich um Grünland mit einem hohen Retentionsvermögen 
für Niederschlagswasser (4) sowie um Böden mit einem hohen Rückhaltevermögen für Schwerme-
talle (4). Die Böden sind vollständig unversiegelt und können ihre Funktion als Ausgleichskörper 
im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch weitestgehend unbeeinträchtigt 
erfüllen. 
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  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächengewässer be-
finden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Auch auf Grund der weitgehend ebe-
nen Geländelage ist nicht mit Überflutungsproblemen z.B. durch Hangwasser zu rechnen. Abwässer 
fallen derzeit im Plangebiet nicht an. Das Niederschlagswasser versickert breitflächig über die be-
lebte Bodenzone. Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt. Auf Grund der Erfahrun-
gen im Rahmen von räumlich nahe gelegenen Bauvorhaben in jüngerer Zeit ist nicht mit oberflä-
chennah anstehendem Grundwasser zu rechnen. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine am Ortsrand gelegene Freifläche, 
auf der sich in geringem Umfang Kaltluft bilden kann. Gehölze kommen auf der Fläche nicht vor. 
Größere Gewerbegebiete oder Verkehrswege, die zu einer relevanten Schadstoffanreicherung in der 
Luft führen könnten, liegen nicht in räumlicher Nähe zum Plangebiet. Insgesamt ist wegen der 
Lage im ländlichen Raum von einer nur gering vorbelasteten Luftqualität auszugehen. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Beim Plangebiet handelt 
es sich um eine intensiv genutzte Grünfläche am südlichen Ortsrand von Albisried. Auf Grund der 
intensiven Nutzung ist die Planfläche als strukturarm einzustufen. Die "Hauptstraße", die östlich 
direkt angrenzend an das Plangebiet verläuft, ist als Wander- sowie als Radweg ausgewiesen, 
sodass der Fläche eine geringfügige Bedeutung für die Erholung zukommt. Im Norden schließt der 
überplante Bereich an bereits bestehende Bebauung an. Das Plangebiet ist von der angrenzenden 
Straßen sowie von der freien Landschaft im Süden und Westen her gut einsehbar und auf Grund 
der Ortsrandlage für das Ortsbild von gewisser Bedeutung. 

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper und die damit einhergehende 
Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich des Grünlandes vorkommenden Tiere und Pflan-
zen verloren. Da das Plangebiet am Ortsrand liegt, ist nicht mit der Zerschneidung von Lebensräu-
men zu rechnen. Da es sich im Bestand um eine aus naturschutzfachlicher Sicht wenig hochwertige 
Fläche mit Störeinflüssen durch die umliegende Straße, die umliegenden Gebäude sowie durch die 
intensive Nutzung handelt, ist der Eingriff für das Schutzgut als gering einzustufen. 

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Auf Grund der Entfernung, die zu 
dem o.g. Biotop besteht und weil wegen der dazwischen liegenden Bebauung keine funktionalen 
Beziehungen anzunehmen sind, ist das Biotop von der Planung nicht betroffen. 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Pla-
nung ermöglichte Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung werden die Funktionen 
der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich der neuen Baukörper 
bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschichten. Die versiegelten 
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Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche Vegetation dienen 
und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das eintreffende Nieder-
schlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Die Größe der voraussichtlich 
versiegelten Fläche ist insgesamt gering, da es sich lediglich um zwei Baugrundstücke handelt.  

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. Infolgedessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch 
die Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind je-
doch auf Grund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Bebauung der Wiesenfläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet einge-
schränkt und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt. Auf Grund des eingeschränkten Um-
fangs der zu bebauenden Fläche sind jedoch keine erheblichen kleinklimatischen Veränderungen 
zu erwarten. Die vorgesehene Pflanzung von Gehölzen als Ausgleich bzw. zur Ortsrandeingrünung 
sorgt in geringem Umfang für die Produktion von Frischluft und wirkt sich temperaturregulierend 
auf das Plangebiet und die direkte Umgebung aus. 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die in Ortsrand-
lage geplanten Baukörper erfährt die Erlebbarkeit des landschaftlichen Umfeldes eine geringfügige 
Beeinträchtigung. Für die angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Ein-
buße an der Erlebbarkeit des dörflichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Grünfläche). Die 
getroffenen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die 
Auswirkungen auf die benachbarten Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende 
Bebauung gut in die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. 

  
7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt:  

  Im Süden und Westen des Plangebietes werden zur Ortsrandeingrünung sowie als Ausgleichsfläche 
private Grünflächen festgesetzt. 

  Auf der privaten Grünfläche als Ortsrandeingrünung sind ein Baum und Sträucher zu pflanzen. 
Zusätzlich wird im Westen eine Ausgleichsfläche festgesetzt, auf der eine Streuobstwiese zu pflan-
zen ist. Dadurch wird eine angemessene Eingrünung der Bebauung gewährleistet. Zudem verbes-
sert sich hierdurch der Lebensraumwert der Flächen für siedlungstypische Tierarten.  

  Durch die Festsetzung einer Pflanzliste wird die Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze 
gesichert. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten und 
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dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten deshalb gegenüber neo-
phytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden im Übergangsbereich zur freien Landschaft ausschließlich Laubgehölze 
zugelassen. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 

  
7.2.4  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-

gen Auswirkungen/Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB, Konzept zur 
Grünordnung (Nr. 2c Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB): 

  Die Abarbeitung der Ausgleichspflicht erfolgt auf der Grundlage des Leitfadens zur Eingriffs-Rege-
lung in der Bauleitplanung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Um-
weltfragen. Von der Einbeziehungssatzung betroffen ist eine Teilfläche der Fl.-Nr. 931. Die über-
plante Fläche umfasst insgesamt 3.687 m2. Die gesamte Fläche wird als Intensivgrünland genutzt. 
Als notwendige Größe der Ausgleichsfläche werden die Flächen innerhalb der Baugrenzen zuzüglich 
der zulässigen Überschreitungen herangezogen (siehe dazu Kapitel 2.2 "Überschreitung der maxi-
mal zulässigen Grundfläche"). 

  Die in diesem Leitfaden aufgeführte Checkliste (Punkt 3.1, Abbildung 2) kann nicht in allen Fragen 
mit "ja" beantwortet werden. Daher wird das Regelverfahren (Vorgehen in vier Arbeitsschritten 
gem. Punkt 3.2) wie nachfolgend dargelegt angewandt.  

  Die Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft (Bestandsaufnahme) erfolgt anhand der 
Matrix Abb. 7 in Verbindung mit den Listen 1a bis 1c des Anhangs Teil A des o.g. Leitfadens wie 
folgt:   

  Schutzgut Arten und Lebensräume: Es handelt sich um intensiv genutztes Grünland bzw. um inten-
siv genutzte Grünflächen. Es ergibt sich hieraus eine Teil-Zuordnung zur Liste 1a, oberer Wert. 

  Schutzgut Boden: Es handelt sich um keine versiegelten oder befestigten Flächen. Es ergibt sich 
hieraus eine Teil-Zuordnung zur Liste 1a, oberer Wert. 

  Schutzgut Wasser: Es handelt sich um Flächen mit relativ hoher Versickerungsleistung. Es ergibt 
sich hieraus eine Teil-Zuordnung zur Liste 1b, unterer Wert. 

  Schutzgut Klima und Luft: Es handelt sich um Flächen ohne kleinklimatisch wirksame Luftaus-
tauschbahnen. Es ergibt sich hieraus eine Teil-Zuordnung zur Liste 1a, oberer Wert. 
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  Schutzgut Landschaftsbild: Es handelt sich um ausgeräumte, strukturarme Agrarlandschaften. Es 
ergibt sich hieraus eine Teil-Zuordnung zur Liste 1a, oberer Wert. 

  Auf Grund der o. g. Teil-Zuordnungen ergibt sich eine Gesamt-Zuordnung zur Liste 1a, oberer Wert, 
lediglich für der Bereich Wasser wird der Liste 1b, unterer Wert zugeordnet, das heißt, es handelt 
sich um ein Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Kategorie I). 

  Die Erfassung der Auswirkungen des Eingriffs und die Weiterentwicklung der Planung erfolgt an-
hand der Matrix Abb. 7 in Verbindung mit der Liste 2 des Anhangs Teil B des o. g. Leitfadens wie 
folgt: es handelt sich um ein Gebiet mit der Eingriffs-Schwere des Typs B, da der Versiegelungs- 
bzw. Nutzungsgrad als niedrig bis mittel einzustufen ist. Die festgesetzte GRZ ist kleiner oder gleich 
0,35 (im Durchschnitt).  

  Zur Vermeidung bzw. Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft dienen fol-
gende Maßnahmen (Konzept zur Grünordnung):  

− Eingrünung des Gebietes durch eine private Grünfläche mit Baum-Pflanzungen (planungsrecht-
liche Festsetzungen, Schutzgut Arten und Lebensräume, Schutzgut Landschaftsbild) 

− naturnahe Gestaltung der Pflanzungen durch Verwendung standortgerechter, einheimischer Ge-
hölze (Festsetzung von Pflanzlisten, Schutzgut Arten und Lebensräume) 

− Ausschließliche Zulassung von Hecken aus Laubgehölzen im Übergangsbereich zur freien Land-
schaft und in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen (planungsrechtliche Festsetzun-
gen, Schutzgut Landschaftsbild) 

  
  Das Ermitteln des Umfangs der erforderlichen Ausgleichsflächen erfolgt anhand der Matrix Abb. 7 

des o.g. Leitfadens. Auf Grund der o.g. Zuordnungen in Verbindung mit den umfangreichen Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen ergibt sich ein Kompensationsfaktor von 0,4 (Feld B I, 
oberer Wert). Bei einer möglichen Eingriffs-Fläche von 1.953 m2 ergibt sich daraus eine erforder-
liche Ausgleichsfläche von 781 m2. 

In der nachfolgenden Auflistung sind die jeweils erforderlichen Ausgleichsflächen sowie deren 
Summe aufgelistet: 

 
 Teilgebiete Feld Kompensations-

faktor 
Fläche (m2) erforderliche 

Ausgleichsfläche 
(m2) 

 Grünland/Baugrenzen B I 0,4 1.953 781 

 Summe   1.953 781 
 

  Die Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen erfolgt auf der 
Grundlage des Anhanges Teil C des o.g. Leitfadens. Die Ausgleichsflächen befindet sich innerhalb 
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des Geltungsbereiches auf der Fl.-Nr. 931 der Einbeziehungssatzung "Albisried West" der Gemeinde 
Lengenwang. 

  Als interne Maßnahme wird eine Umwandlung des vorhandenen Intensivgrünlandes in eine Fläche 
mit heimischen und standortgerechten Obstbäumen (Streuobstwiese) angestrebt. Die Anzahl der 
anzupflanzenden Gehölze ist über die Symbole in der Planzeichnung geregelt. Gleichzeitig findet 
eine Extensivierung dieser Fläche statt. Der Nährstoffgehalt des Bodens ist zu reduzieren. Hierzu ist 
eine autochthone Saatgutmischung einzusäen und die Einsaatfläche ist nach Etablierung der ein-
gesäten Gräser und Kräuter bei Verzicht auf Düngung zweimal im Jahr mit Abtransport des Mähguts 
zu mähen. Die Maßnahme findet auf der privaten Grünfläche im westlichen Bereich des Plange-
bietes statt.  

 
  Ergebnis: Nach Abarbeitung der Eingriffsregelung gemäß § 1a BauGB und der Erstellung des Kon-

zeptes zur Grünordnung wird der Eingriff vollständig innerhalb des Plangebietes ausgeglichen. 
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8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

8.1  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachform für den Hauptbaukörper beschränkt sich auf das Satteldach. Diese Dachform ent-
spricht den landschaftlichen und örtlichen Vorgaben. Die bestehenden Gebäude angrenzenden Be-
reich weisen ebenfalls Satteldächer auf. Gleichzeitig sind Vorschriften zur Dachform getroffen, die 
eine auf den Einzelfall angepasste Bauform ermöglichen. Dies betrifft in erster Linie die unterge-
ordneten Bauteile wie Dachgaupen, Garagen und Nebengebäude.  

  Das Spektrum für Dachneigungen entspricht den ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben 
und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch die Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe 
ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen 
könnten.  

  
8.2  Sonstige Regelungen 

8.2.1  Abstandsflächen   

  Für die Abstandsflächen werden in jedem Fall die Regelungen des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 Bay-
BO zu Grunde gelegt. Dies ist sinnvoll, um Beeinträchtigungen der Belichtungs- und Belüftungs-
Situation speziell in Bezug auf die flexible Handhabung der überbaubaren Grundstücksflächen zu 
vermeiden 
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 Begründung – Sonstiges  
  

8.3  Umsetzung der Planung 

8.3.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstücks-Tausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

 
8.3.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen und des beschränkten Ausmaßes der zusätzlichen Bebauung 
nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind geeignet, die zusätzlichen Einwohner 
bzw. Einrichtungen zu versorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). Auf Grund der getroffe-
nen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, überbaubare Grundstücksflächen) sind diese Auswir-
kungen als akzeptabel zu bewerten. 

 
8.4  Erschließungsrelevante Daten 

8.4.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 0,37 ha 

 
8.4.2  Erschließung  

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an die gemeindliche Kläranlage 

  Wasserversorgung durch Anschluss an die gemeindliche Wasserversorgung 

  Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen in 
Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

  Stromversorgung durch Anschluss an die Lechwerke AG, Augsburg 

  Müllentsorgung durch das Landratsamt Ostallgäu, Marktoberdorf 

  Durch die Einbeziehungssatzung "Albisried West" sind keine weiteren Erschließungsmaßnahmen 
erforderlich. Die vorhandenen Erschließungsanlagen (Verkehrsflächen, Versorgungsleitungen, Ab-
wasserleitungen) sind ausreichend dimensioniert und funktionsfähig. 
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8.4.3  Planänderung  

  Bei der Planänderung vom 30.11.2020 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Gemeinderats-Sitzung vom 15.12.2020 wie folgt Berücksichtigung.  

Für die in der Sitzung des Gemeinderates beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sitzung eine 
vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 30.11.2020) zur Verdeutlichung der möglichen Än-
derungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse 
im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung 
identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im Sitzungs-
protokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung des  
Gemeinderates vom 15.12.2020 enthalten): 

 − Aufnahme Hinweis (Forstvermehrungsgutgesetz) 

− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen von Plan und Text (Datum) 
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9   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Landesent-
wicklungsprogramm Bayern 
2018, Karte Anhang 2 "Struktur-
karte"; Darstellung als "Allgemei-
ner ländlicher Raum" 

Ausschnitt aus dem Regionalplan 
Allgäu 2006, Landschaftliches 
Vorbehaltsgebiet ( ) 

 

Auszug aus dem rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan, Darstel-
lung als Fläche für die Landwirt-
schaft  
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10   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick in Richtung Nordwesten auf 
das Plangebiet 
 

Blick in Richtung Südosten auf 
das Plangebiet 
 

Blick in Richtung Südwesten auf 
das Plangebiet 
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Verortung der Ausgleichsfläche 
(roter Kreis, innerhalb des Plan-
gebietes) 

Blick von Osten nach Westen auf 
das Plangebiet mit dahinterlie-
gender Ausgleichsfläche 

Blick von Südosten nach Nord-
westen auf Plangebiet und Aus-
gleichsfläche 
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11   Verfahrensvermerke 
  

11.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 18.02.2020. Der Beschluss 
wurde am 28.02.2020 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Lengenwang, den …………. ………………………… 
  (Hr. Schreyer, 1. Bürgermeister)  

 
11.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) mit öffentlicher Unter-
richtung sowie Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde abgesehen (gem. § 34 Abs. 6 
Satz 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 23.10.2020 bis 23.11.2020 (Billigungsbeschluss 
vom 29.09.2020; Entwurfsfassung vom 07.09.2020; Bekanntmachung am 15.10.2020) statt 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB). Die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen wurden ausgelegt. 

 
 Lengenwang, den …………. ……………………… 
  (Hr. Schreyer, 1. Bürgermeister)  

 

11.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen einer schriftlichen 
frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom 29.04.2020 unterrichtet und zur Äußerung 
aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 14.10.2020 (Entwurfsfassung vom 
07.09.2020; Billigungsbeschluss vom 29.09.2020) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert.  

 
 Lengenwang, den …………. …………………………… 
  (Hr. Schreyer, 1. Bürgermeister)  
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11.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 15.12.2020 über die Entwurfs-
fassung vom 30.11.2020 . 

 
 Lengenwang, den …………. …………………………… 
  (Hr. Schreyer, 1. Bürgermeister)  

 

11.5  Ausfertigung 

 Hiermit wird bestätigt, dass die Einbeziehungssatzung "Albisried West" in der Fassung vom 
30.11.2020 dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 15.12.2020 zu Grunde lag und dem 
Satzungsbeschluss entspricht. 

 
 Lengenwang, den …………. …………………………… 
  (Hr. Schreyer, 1. Bürgermeister)  

 

11.6  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Die Einbeziehungs-
satzung "Albisried West" ist damit in Kraft getreten. Sie wird mit Begründung für jede Person zur 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Lengenwang, den …………. …………………………… 
  (Hr. Schreyer, 1. Bürgermeister)  
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